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KURZE BEGRÜNDUNG

Kontext des Legislativvorschlags

Die EU verfügt mit ihrem Binnenmarkt über einen bedeutenden Hebel, um nachhaltige 
Investitionen anzuziehen, und hat ihre Entschlossenheit unter Beweis gestellt, günstige 
Bedingungen für die Entwicklung von Unternehmen zu schaffen, insbesondere derjenigen, die 
zu dem grünen und dem digitalen Wandel beitragen. Vor dem Hintergrund der 
Herausforderungen, mit denen die EU-Industrie in den letzten Jahren konfrontiert ist, 
beschloss die Kommission, ein strukturelles Instrument vorzuschlagen, das zu diesem Zweck 
eine gemeinsame EU-Finanzierung ermöglicht, und legte einen Vorschlag für die Plattform 
„Strategische Technologien für Europa“ (STEP) vor. 

Die vorgeschlagene Finanzierung stützt sich auf die bereits bestehenden 
Finanzierungsinstrumente, zu denen neben Instrumenten wie der Aufbau- und 
Resilienzfazilität, dem Innovationsfonds, dem Programm „InvestEU“ oder dem 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont Europa auch die Fonds der 
Kohäsionspolitik gehören. Die Verfasserin der Stellungnahme des REGI-Ausschusses 
unterstützt die Ziele des Vorschlags und den Beitrag, den die Kohäsionspolitik dazu leisten 
kann. Der REGI-Ausschuss bestätigte den Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme in 
seiner Abstimmung über die legislative Stellungnahme. 

Wahl des geeigneten Instruments

Die Kommission schlägt vor, die Unterstützung aus der Kohäsionspolitik für die strategischen 
Sektoren mittels Schaffung einer neuen speziellen Priorität im Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des Kohäsionsfonds (KF) und des Fonds für einen 
gerechten Übergang (JTF) zu leisten. 

In Bezug auf die Unterstützung aus dem EFRE und dem KF werden neue spezifische Ziele 
hinzugefügt, mit denen Investitionen gefördert werden, die zur Erreichung des STEP-Ziels 
beitragen. Die Verfasserin der Stellungnahme befürwortet diese Vorgehensweise, da der 
kohäsionspolitische Rahmen dadurch zur Unterstützung strategischer Investitionen 
herangezogen werden kann. Dennoch vertritt der Ausschuss den Standpunkt, dass die 
Verwendung der Mittel für die STEP-Ziele auf höchstens 20 % der ursprünglichen EFRE-
Mittelzuweisung begrenzt werden sollte. Angesichts der Anreize, die mit der Nutzung der 
Mittel der Kohäsionspolitik für die STEP-Ziele einhergehen, wird dies als notwendig erachtet, 
um andere kohäsionspolitische Ziele nicht zu untergraben. 

Die Verfasserin der Stellungnahme spricht sich auch für die Verwendung der JTF-Mittel für 
die STEP-Ziele aus und schlägt auf der Grundlage eines im REGI-Ausschuss erzielten 
Kompromisses vor, den Anwendungsbereich der Unterstützung aus dem JTF nicht nur auf 
saubere Technologien, sondern auch auf Investitionen zur Behebung des Fach- und 
Arbeitskräftemangels in den Schlüsselsektoren auszuweiten. 
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Wahrung des territorialen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts

Die Verfasserin der Stellungnahme ist davon überzeugt, dass neue finanz- bzw. 
wirtschaftspolitische Instrumente der EU das Ziel des wirtschaftlichen, territorialen und 
sozialen Zusammenhalts im Einklang mit dem Grundsatz „Dem Zusammenhalt nicht 
schaden“ keinesfalls beeinträchtigen dürfen. Der Zusammenhalt ist nach wie vor ein zentrales, 
im Vertrag verankertes Ziel der EU. 

Die Verfasserin der Stellungnahme schlägt daher vor, die Wahrung und Stärkung des 
Zusammenhalts und der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und Regionen zu den 
STEP-Zielen hinzuzufügen, um dieses Anliegen bei dem neuen Finanzierungsinstrument zu 
berücksichtigen. 

In gleicher Weise nahm der REGI-Ausschuss auch Änderungsanträge zu den 
Berichterstattungs- und Evaluierungsmodalitäten im Zusammenhang mit der Plattform an, um 
sicherzustellen, dass die Kohäsionsziele und das Partnerschaftsprinzip wirksam eingehalten 
werden und die entsprechende Überwachung eingerichtet wird. 

Öffnung von Investitionen für Großunternehmen

Im Rahmen des STEP-Vorschlags schlägt die Kommission die Unterstützung von 
Großunternehmen in weniger entwickelten Regionen und Übergangsregionen sowie in den 
stärker entwickelten Regionen von Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-BIP unter dem EU-
Durchschnitt vor. Die Verfasserin der Stellungnahme erkennt an, dass auch Großunternehmen 
zu den Begünstigten der Unterstützung für die Industrie im Bereich der kritischen 
Technologien gehören müssen, da sie häufig besonders gut aufgestellt sind, um diese 
Technologien zu entwickeln. Allerdings besteht sie darauf, dass ein besonderer Schwerpunkt 
auf die Unterstützung von KMU und Midcap-Unternehmen gelegt werden muss, da sie für 
den EU-Markt von Bedeutung sind und mit besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen 
konfrontiert sind. Die Stellungnahme des REGI-Ausschusses spiegelt diesen Standpunkt 
wider. 

Anreize für die Inanspruchnahme der Unterstützung zur Verwirklichung der STEP-
Ziele

Der Vorschlag der Kommission sieht als Anreiz für die Inanspruchnahme der Unterstützung 
zur Verwirklichung der STEP-Ziele im Jahr 2024 eine außerordentliche Vorfinanzierung in 
Höhe von 30 % für die STEP-Priorität im Rahmen des EFRE vor. Ferner schlägt die 
Kommission ausnahmsweise eine Vorfinanzierung in Höhe von 30 % im Rahmen des JTF 
vor. Darüber hinaus kann der Kofinanzierungssatz für die im Rahmen der Verordnung über 
den EFRE und den KF und der JTF-Verordnung finanzierten STEP-Ziele auf bis zu 100 % 
angehoben werden. Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt die Einführung dieser 
Anreize, und ihr Standpunkt wurde vom REGI-Ausschuss gebilligt. 

Verlängerung der Verwaltungsfristen für den Zeitraum 2014-2020 und 
Ausnahmeregelung für die Gebiete in äußerster Randlage

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Ansicht, dass es angesichts der außergewöhnlichen 
Umstände und des erhöhten Drucks auf die Verwaltungsbehörden im Zusammenhang mit 
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dem Abschluss von Programmen im Zeitraum 2014-2020 notwendig ist, die geltenden Fristen 
zu verlängern. Dementsprechend schlägt sie vor, das letzte Geschäftsjahr dieses Zeitraums um 
12 Monate bis Ende Juni 2025 zu verlängern sowie die Kofinanzierung im letzten 
Geschäftsjahr dieses Zeitraums auf bis zu 100 % zu erhöhen. 

Die Verfasserin der Stellungnahme berücksichtigt auch die besonderen Schwierigkeiten, mit 
denen die Gebiete in äußerster Randlage konfrontiert sind, und befürwortet spezifische 
Ausnahmeregelungen, um die strukturellen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert 
sind, zu bewältigen.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den Haushaltsausschuss und den Ausschuss 
für Industrie, Forschung und Energie als federführende Ausschüsse, Folgendes zu 
berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die EU-Industrie hat die ihr 
eigene Widerstandsfähigkeit unter Beweis 
gestellt, sieht sich jedoch neuen 
Herausforderungen gegenüber. Hohe 
Inflation, Arbeitskräftemangel, Störungen 
der Lieferketten nach der COVID-19-
Krise, steigende Zinssätze und 
Preissteigerungen bei Energie und 
Betriebsmitteln belasten ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu kommt ein 
starker, dabei nicht immer fairer 
Wettbewerb auf dem fragmentierten 
Weltmarkt. Die EU hat bereits mehrere 
Initiativen zur Unterstützung ihrer 
Industrie vorgelegt, wie den Industrieplan 
zum Grünen Deal40, die europäische 
Verordnung zu kritischen Rohstoffen41, die 
Netto-Null-Industrie-Verordnung42, den 
neuen Befristeten Rahmen zur 
Krisenbewältigung und zur Gestaltung des 
Wandels43 sowie REPowerEU44. Diese 
Lösungen bieten zwar schnelle und gezielte 
Unterstützung, die EU benötigt jedoch eine 
strukturellere Antwort auf den 
Investitionsbedarf ihrer Industrie, um den 
Zusammenhalt und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu wahren und die strategischen 
Abhängigkeiten der EU zu verringern. 

(2) Hohe Inflation, 
Arbeitskräftemangel, Störungen der 
Lieferketten nach der COVID-19-Krise, 
steigende Zinssätze und Preissteigerungen 
bei Energie und Betriebsmitteln belasten 
ihre Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu kommt 
ein starker, dabei nicht immer fairer 
Wettbewerb auf dem fragmentierten 
Weltmarkt. Die EU hat bereits mehrere 
Initiativen zur Unterstützung ihrer 
Industrie vorgelegt, wie den Industrieplan 
zum Grünen Deal40, die europäische 
Verordnung zu kritischen Rohstoffen41, die 
Netto-Null-Industrie-Verordnung42, den 
neuen Befristeten Rahmen zur 
Krisenbewältigung und zur Gestaltung des 
Wandels43sowie REPowerEU44. Diese 
Lösungen bieten zwar schnelle, gezielte 
und in einigen Fällen befristete 
Unterstützung in Form von 
Rahmenregelungen für staatliche 
Beihilfen,, die EU benötigt jedoch eine 
strukturellere Antwort auf den 
Investitionsbedarf ihrer Industrie, um den 
Zusammenhalt und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu wahren und die strategischen 
Abhängigkeiten der EU zu verringern.

__________________ __________________
40 Mitteilung der Kommission: Ein 
Industrieplan zum Grünen Deal für das 

40 Mitteilung der Kommission: Ein 
Industrieplan zum Grünen Deal für das 
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klimaneutrale Zeitalter, COM(2023) 
62 final.

klimaneutrale Zeitalter, COM(2023) 
62 final.

41 COM(2023) 160 final 41 COM(2023) 160 final.
42 COM(2023) 161 final 42 COM(2023) 161 final.
43 Mitteilung der Kommission: Befristeter 
Rahmen für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft – 
Krisenbewältigung und Gestaltung des 
Wandels (ABl. C 101 vom 17.3.2023, S. 
3).

43 Mitteilung der Kommission: Befristeter 
Rahmen für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft – 
Krisenbewältigung und Gestaltung des 
Wandels (ABl. C 101 vom 17.3.2023, 
S. 3).

44 Verordnung (EU) 2023/435 in Bezug auf 
REPowerEU-Kapitel in den Aufbau- und 
Resilienzplänen (ABl. L 63 vom 
28.2.2023, S. 1).

44 Verordnung (EU) 2023/435 in Bezug auf 
REPowerEU-Kapitel in den Aufbau- und 
Resilienzplänen (ABl. L 63 vom 
28.2.2023, S. 1).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Zur Verwirklichung des Ziels 
struktureller Investitionen in kritische 
Technologien in 
Hochtechnologiebranchen und zur 
Vermeidung von Überschneidungen muss 
STEP eng mit den bestehenden EU-
Initiativen zur Unterstützung der 
Industrie abgestimmt werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Einführung und Ausweitung 
von Deep Tech und digitalen 
Technologien, sauberen Technologien und 
Biotechnologien in der Union wird von 
entscheidender Bedeutung sein, um die 
Chancen, die der ökologische und der 
digitale Wandel eröffnen, beim Schopfe zu 

(3) Die Einführung und Ausweitung 
von Deep Tech und digitalen 
Technologien, sauberen Technologien und 
Biotechnologien in der Union wird von 
entscheidender Bedeutung sein, um die 
Chancen, die der grüne und der digitale 
Wandel eröffnen, beim Schopfe zu packen 
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packen und ihre Ziele zu verwirklichen und 
so die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie und deren 
Nachhaltigkeit zu fördern. Daher sind 
sofortige Maßnahmen erforderlich, welche 
die Entwicklung bzw. Herstellung solcher 
Technologien in der Union unterstützen, 
ihre Wertschöpfungsketten sichern und 
stärken und dadurch die strategischen 
Abhängigkeiten der Union verringern und 
die dazu beitragen, durch Schulungen und 
Berufsbildungssysteme sowie die 
Schaffung attraktiver, hochwertiger 
Arbeitsplätze, die für alle zugänglich sind, 
den bestehenden Mangel an Arbeits- und 
Fachkräften in diesen Sektoren zu 
beseitigen.

und ihre Ziele zu verwirklichen und so die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie und deren Nachhaltigkeit zu 
fördern und gleichzeitig den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt und die 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
und ihren Regionen weiterhin 
aufrechtzuerhalten sowie Unterschiede im 
Entwicklungsstand der verschiedenen 
Regionen zu verringern. Daher sind 
sofortige Maßnahmen erforderlich, welche 
die Entwicklung bzw. Herstellung solcher 
Technologien in der Union unterstützen, 
ihre Wertschöpfungsketten sichern und 
stärken und dadurch die strategischen 
Abhängigkeiten der Union verringern und 
die dazu beitragen, durch Schulungen und 
Berufsbildungssysteme sowie die 
Schaffung attraktiver, hochwertiger 
Arbeitsplätze, die für alle zugänglich sind, 
den bestehenden Mangel an Arbeits- und 
Fachkräften in diesen Sektoren zu 
beseitigen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bedarf zur Unterstützung kritischer 
Technologien besteht in den folgenden 
Bereichen: Deep Tech und digitale 
Technologien, saubere Technologien und 
Biotechnologien (einschließlich der 
jeweiligen Wertschöpfungsketten für 
kritische Rohstoffe), insbesondere 
Projekte, Unternehmen und Sektoren, die 
eine entscheidende Rolle für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der 
EU und deren Wertschöpfungsketten 
spielen. So sollten Deep Tech und digitale 
Technologien beispielsweise 
Mikroelektronik, 
Hochleistungsrechentechnik, 
Quantentechnologien (d. h. Rechen-, 

(4) Da die EU-Industrie durch ihre 
Abhängigkeit vom Weltmarkt Engpässen 
ausgesetzt ist, was zu Störungen der 
Lieferketten und sogar zum Stillstand 
industrieller Prozesse geführt hat, besteht 
Bedarf zur Unterstützung kritischer 
Technologien in den folgenden Bereichen: 
Deep Tech und digitale Technologien, 
saubere Technologien und Biotechnologien 
(einschließlich der jeweiligen 
Wertschöpfungsketten für kritische 
Rohstoffe bei allen genannten 
Technologien), insbesondere Projekte, 
Unternehmen und Sektoren, die eine 
entscheidende Rolle für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der 
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Kommunikations- und 
Sensortechnologien), Cloud Computing, 
Edge Computing und künstliche 
Intelligenz, Cyber-Sicherheitstechnologien, 
Robotik, 5G sowie erweiterte 
Konnektivität und virtuelle Realitäten 
umfassen, einschließlich Maßnahmen, die 
mit Deep Tech und digitalen Technologien 
für die Entwicklung von Verteidigungs- 
sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen 
in Zusammenhang stehen. Saubere 
Technologien sollten unter anderem 
erneuerbare Energien umfassen; Strom- 
und Wärmespeicherung; Wärmepumpen; 
Elektrizitätsversorgungsnetz; erneuerbare 
Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs; 
nachhaltige alternative Kraftstoffe; 
Elektrolyseure und Brennstoffzellen; 
Abscheidung, Nutzung und Speicherung 
von CO2; Energieeffizienz; Wasserstoff 
mit der dafür erforderlichen Infrastruktur; 
intelligente Energielösungen; 
Technologien wie Wasserreinigung und 
Entsalzung, die für die Nachhaltigkeit von 
entscheidender Bedeutung sind; moderne 
Werkstoffe wie Nanomaterialien, 
Verbundwerkstoffe und umweltschonende 
Baumaterialien der Zukunft sowie 
Technologien für die nachhaltige 
Gewinnung und Verarbeitung kritischer 
Rohstoffe. Die Biotechnologie sollte auch 
Technologien wie Biomoleküle und deren 
Anwendungen, Arzneimittel und 
medizinische Technologien umfassen, die 
für den gesundheitlichen 
Bevölkerungsschutz von entscheidender 
Bedeutung sind, Pflanzenbiotechnologie 
und industrielle Biotechnologie, z. B. für 
die Abfallentsorgung, sowie 
Bioproduktion. Die Kommission kann 
Leitlinien zur weiteren Spezifizierung des 
Anwendungsbereichs der Technologien in 
diesen drei Bereichen herausgeben, die 
gemäß dieser Verordnung als kritisch 
gelten, um eine gemeinsame Auslegung 
der im Rahmen der jeweiligen Programme 
zu unterstützenden Vorhaben, 
Unternehmen und Sektoren im Hinblick 
auf das gemeinsame strategische Ziel zu 

EU und deren Wertschöpfungsketten 
spielen, und die gesamte 
Wertschöpfungskette im Bereich der CO2-
Abscheidung und -Speicherung sowie 
Technologien, die genutzt werden 
können, um kritische nicht erneuerbare 
Materialien durch erneuerbare 
Materialien zu ersetzen, und 
Technologien für nachhaltige 
Rückgewinnung und andere 
Verarbeitung. So sollten Deep Tech und 
digitale Technologien beispielsweise 
Arzneimittel, Photonik, fortgeschrittene 
Werkstoffe, Mikroelektronik, Halbleiter, 
Halbleiterausrüstungen, 
Kommunikationstechnologien, 
Hochleistungsrechentechnik, 
Quantentechnologien (d. h. Rechen-, 
Kommunikations- und 
Sensortechnologien), Cloud Computing, 
Edge Computing und künstliche 
Intelligenz, Cyber-Sicherheitstechnologien, 
Robotik, 5G, 6G usw. sowie erweiterte 
Konnektivität und virtuelle Realitäten 
umfassen, einschließlich Maßnahmen, die 
mit Deep Tech und digitalen Technologien 
für die Entwicklung von Verteidigungs- 
sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen 
sowie mit Anwendungen zur 
Gesundheitsversorgung, z. B. digitale 
Medizinprodukte, in Zusammenhang 
stehen. Saubere Technologien sollten unter 
anderem erneuerbare Energien wie 
Batterien, Solarpaneele, 
Windenergieanlagen und Elektrolyseure 
umfassen; Strom- und Wärmespeicherung; 
Wärmepumpen; 
Elektrizitätsversorgungsnetz; 
geothermische Energie; erneuerbare 
Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs; alle 
nachhaltigen Kraftstofftechnologien, 
einschließlich Biokraftstoffen für den 
Straßenverkehr; Elektrolyseure und 
Brennstoffzellen; Abscheidung, Nutzung 
und Speicherung von CO2; 
Energieeffizienz; biologische 
Schmierstoffe; grünen Wasserstoff mit der 
dafür erforderlichen Infrastruktur; 
intelligente Energielösungen; 
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fördern. Darüber hinaus sollten 
Technologien in jedem dieser drei 
Bereiche, die Gegenstand eines wichtigen 
Vorhabens von gemeinsamem 
europäischem Interesse (IPCEI) sind, das 
von der Kommission gemäß Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe b AEUV genehmigt 
worden ist, als kritisch betrachtet werden, 
und einzelne Projekte, die in den 
Anwendungsbereich eines solchen IPCEI 
fallen, sollten im Einklang mit den 
jeweiligen Programmvorschriften 
förderfähig sein, insoweit die ermittelte 
Finanzierungslücke und die förderfähigen 
Kosten noch nicht vollständig gedeckt 
sind.

zukunftsweisende Lösungen, die zur 
Erkennung und Reparatur von Leckagen 
bei Inspektionen entlang den Transport- 
und Verteilernetzen für erneuerbare Gase 
und Wasser umgesetzt werden; 
Technologien wie Wassereffizienz, -
reinigung und -entsalzung, die für die 
Nachhaltigkeit von entscheidender 
Bedeutung sind; Technologien im 
Zusammenhang mit der 
Kreislaufwirtschaft wie hochwertiges 
Recycling, Ressourcen- und 
Materialeffizienz; moderne Werkstoffe 
wie Nanomaterialien, Verbundwerkstoffe 
und umweltschonende Baumaterialien der 
Zukunft sowie Technologien für die 
nachhaltige Gewinnung und Verarbeitung 
kritischer Rohstoffe; Technologien zur 
Unterstützung des Straßenbaus mit 
negativem CO2-Fußabdruck sowie neue 
grüne Straßenstabilisierungslösungen. 
Die Biotechnologie sollte auch 
Technologien wie Biomoleküle und deren 
Anwendungen, Arzneimittel und 
medizinische Technologien sowie 
Medizinprodukte umfassen, die für den 
gesundheitlichen Bevölkerungsschutz von 
entscheidender Bedeutung sind, 
Pflanzenbiotechnologie und industrielle 
Biotechnologie, z. B. für die 
Abfallentsorgung, sowie Bioproduktion. 
Die Kommission sollte spätestens einen 
Monat nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung Leitlinien zur weiteren 
Spezifizierung des Anwendungsbereichs 
der Technologien in diesen drei Bereichen 
herausgeben, die gemäß dieser Verordnung 
als kritisch gelten, um eine gemeinsame 
Auslegung der im Rahmen der jeweiligen 
Programme zu unterstützenden Vorhaben, 
Unternehmen und Sektoren im Hinblick 
auf das gemeinsame strategische Ziel zu 
fördern. Darüber hinaus sollten 
Technologien in jedem dieser drei 
Bereiche, die Gegenstand eines wichtigen 
Vorhabens von gemeinsamem 
europäischem Interesse (IPCEI) sind, das 
von der Kommission gemäß Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe b AEUV genehmigt 
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worden ist, als kritisch betrachtet werden, 
und einzelne Projekte, die in den 
Anwendungsbereich eines solchen IPCEI 
fallen, sollten im Einklang mit den 
jeweiligen Programmvorschriften 
förderfähig sein, insoweit die ermittelte 
Finanzierungslücke und die förderfähigen 
Kosten noch nicht vollständig gedeckt 
sind.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Eine Stärkung der 
Produktionskapazitäten von 
Schlüsseltechnologien in der Union wird 
ohne eine hinreichende Zahl an 
qualifizierten Arbeitskräften nicht möglich 
sein. Allerdings hat der Mangel an Arbeits- 
und Fachkräften in allen Sektoren 
zugenommen, auch in jenen, die für den 
ökologischen und den digitalen Wandel 
von entscheidender Bedeutung sind, und 
gefährdet auch vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels den Aufstieg von 
Schlüsseltechnologien. Daher muss die 
Aktivierung von mehr Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt gefördert werden, die für 
strategische Sektoren relevant sind, 
insbesondere durch die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Lehrstellen für junge 
und benachteiligte Personen, besonders für 
junge Menschen, die weder in 
Beschäftigung stehen noch eine schulische 
oder berufliche Ausbildung absolvieren. 
Diese Unterstützung wird eine Reihe 
anderer Maßnahmen ergänzen, die auf die 
Deckung des aus dem Übergang 
resultierenden Kompetenzbedarfs abzielen, 
der in der EU-Kompetenzagenda45 
dargelegt ist.

(5) Eine Stärkung der Entwicklungs- 
und Produktionskapazitäten von 
Schlüsseltechnologien in der Union wird 
ohne eine hinreichende Zahl an 
qualifizierten Arbeitskräften, 
einschließlich Arbeitskräften, die über 
digitale, ingenieurtechnische und andere 
Fachkenntnisse verfügen, nicht möglich 
sein. Allerdings hat der Mangel an Arbeits- 
und Fachkräften in allen Sektoren 
zugenommen, auch in jenen, die für den 
grünen und den digitalen Wandel von 
entscheidender Bedeutung sind, und 
gefährdet auch vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels den Aufstieg von 
Schlüsseltechnologien, insbesondere in 
benachteiligten Regionen, einschließlich 
ländlicher und abgelegener Gebiete und 
Inseln, die unter der Abwanderung hoch 
qualifizierter Kräfte leiden. Daher muss 
die Aktivierung von mehr Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt gefördert werden, die 
für strategische Sektoren relevant sind, 
insbesondere durch hochwertige und 
integrative Qualifizierungs-, 
Weiterqualifizierungs- und 
Umschulungsmaßnahmen. Außerdem 
müssen junge Menschen dabei unterstützt 
werden, praktische Fähigkeiten zu 
erlangen, und zwar durch die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Lehrstellen für 
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junge und benachteiligte Personen, 
besonders für junge Menschen, die weder 
in Beschäftigung stehen noch eine 
schulische oder berufliche Ausbildung 
absolvieren. Die Förderung des 
Informationsaustauschs und des sozialen 
Dialogs mit Unternehmen ist 
unabdingbar. Daher ist es notwendig, 
dass Behörden Informationen über die 
Entwicklung von Fähigkeiten und die 
EU-finanzierten Möglichkeiten 
bereitstellen sowie Zusammenarbeit, 
Mobilitätsprogramme und den Austausch 
von Wissen und bewährten Verfahren 
fördern. Diese Unterstützung wird eine 
Reihe anderer Maßnahmen ergänzen, die 
auf die Deckung des aus dem Übergang 
resultierenden Kompetenzbedarfs abzielen, 
der in der EU-Kompetenzagenda45 
dargelegt ist.

__________________ __________________
45 Mitteilung der Kommission: 
Europäische Kompetenzagenda für 
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale 
Gerechtigkeit und Resilienz (COM(2020) 
274 final).

45 Mitteilung der Kommission: 
Europäische Kompetenzagenda für 
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale 
Gerechtigkeit und Resilienz (COM(2020) 
274 final).

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Darüber hinaus sollte ein 
„Souveränitätssiegel“ an Projekte vergeben 
werden, die zu den STEP-Zielen beitragen, 
sofern das Projekt bewertet worden ist und 
die Mindestqualitätsanforderungen – 
insbesondere die Förderfähigkeits-, 
Ausschluss- und Gewährungskriterien – 
erfüllt, die in einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen im Rahmen 
von Horizont Europa, des Programms 
„Digitales Europa“50, des Programms 
EU4Health51, des Europäischen 
Verteidigungsfonds oder des 

(8) Darüber hinaus sollte ein 
„Souveränitätssiegel“ an Projekte vergeben 
werden, die zu den STEP-Zielen beitragen, 
sofern das Projekt bewertet worden ist und 
die Mindestqualitätsanforderungen – 
insbesondere die Förderfähigkeits-, 
Ausschluss- und Gewährungskriterien – 
erfüllt, die in einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen im Rahmen 
von Horizont Europa, des Programms 
„Digitales Europa“50, des Programms 
EU4Health51, des Europäischen 
Verteidigungsfonds oder des 
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Innovationsfonds festgelegt worden sind, 
und unabhängig davon, ob das Projekt im 
Rahmen dieser Instrumente Finanzmittel 
erhalten hat. Diese 
Mindestqualitätsanforderungen werden in 
Hinblick auf die Ermittlung hochwertiger 
Projekte festgelegt. Dieses Siegel sollte als 
Qualitätssiegel verwendet werden, um 
Projekte dabei zu unterstützen, öffentliche 
und private Investitionen anzuziehen, 
indem der Beitrag dieser Projekte zu den 
STEP-Zielen bescheinigt wird. Darüber 
hinaus wird das Siegel insbesondere durch 
die Erleichterung kumulativer oder 
kombinierter Finanzierungen aus mehreren 
Unionsinstrumenten einen besseren 
Zugang zu EU-Mitteln fördern.

Innovationsfonds festgelegt worden sind, 
und unabhängig davon, ob das Projekt im 
Rahmen dieser Instrumente Finanzmittel 
erhalten hat. Die Überprüfung der 
Förderfähigkeits- und 
Bewertungskriterien durch die 
zuständigen Behörden sollte transparent 
und fair erfolgen. Diese 
Mindestqualitätsanforderungen werden in 
Hinblick auf die Ermittlung hochwertiger 
Projekte festgelegt. Dieses Siegel sollte als 
Qualitätssiegel verwendet werden, um 
Projekte dabei zu unterstützen, öffentliche 
und private Investitionen anzuziehen, 
indem der Beitrag dieser Projekte zu den 
STEP-Zielen bescheinigt wird. Darüber 
hinaus wird das Siegel insbesondere durch 
die Erleichterung kumulativer oder 
kombinierter Finanzierungen aus mehreren 
Unionsinstrumenten einen besseren 
Zugang zu EU-Mitteln fördern.

__________________ __________________
50 Verordnung (EU) 2021/694 zur 
Aufstellung des Programms „Digitales 
Europa“ (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1).

50 Verordnung (EU) 2021/694 zur 
Aufstellung des Programms „Digitales 
Europa“ (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1).

51 Verordnung (EU) 2021/522 zur 
Einrichtung eines Aktionsprogramms der 
Union im Bereich der Gesundheit 
(„EU4Health-Programm“) (ABl. L 107 
vom 26.3.2021, S. 1).

51 Verordnung (EU) 2021/522 zur 
Einrichtung eines Aktionsprogramms der 
Union im Bereich der Gesundheit 
(„EU4Health-Programm“) (ABl. L 107 
vom 26.3.2021, S. 1).

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Hierzu sollte es möglich sein, sich 
auf Bewertungen für die Zwecke anderer 
Unionsprogramme gemäß den Artikeln 126 
und 127 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/104652 zu stützen, um den 
Verwaltungsaufwand für die Begünstigten 
von Unionsmitteln zu verringern und 
Investitionen in vorrangige Technologien 

(9) Hierzu sollte es möglich sein, sich 
auf Bewertungen für die Zwecke anderer 
Unionsprogramme gemäß den Artikeln 126 
und 127 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/104652 zu stützen, um den 
Verwaltungsaufwand für die Begünstigten 
von Unionsmitteln zu verringern und 
Investitionen in vorrangige Technologien 
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zu fördern. Sofern die Mitgliedstaaten die 
Bestimmungen der Verordnung zur 
Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität einhalten53, sollten sie bei 
der Ausarbeitung und der Vorlage ihrer 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Entscheidung über Investitionsprojekte, die 
aus ihrem Anteil am Modernisierungsfonds 
finanziert werden sollen, die Einbeziehung 
von Maßnahmen in Erwägung ziehen, 
denen das Souveränitätssiegel zuerkannt 
worden ist. Die Kommission sollte das 
Souveränitätssiegel auch im Rahmen des 
Verfahrens nach Artikel 19 der Satzung der 
EIB und der Überprüfung der 
Übereinstimmung mit den politischen 
Zielen gemäß Artikel 23 der „InvestEU“-
Verordnung berücksichtigen. Darüber 
hinaus sollten die Durchführungspartner 
dazu verpflichtet werden, Projekte zu 
prüfen, denen das Souveränitätssiegel 
zuerkannt worden ist, insofern sie in deren 
geografischen Anwendungsbereich und 
deren Tätigkeitsbereich fallen (Artikel 26 
Artikel 5). Die für Programme im Rahmen 
von STEP zuständigen Behörden sollten 
ferner ermutigt werden, eine Unterstützung 
für strategische Projekte in Betracht zu 
ziehen, die im Einklang mit der Netto-
Null-Industrie-Verordnung und der 
europäischen Verordnung zu kritischen 
Rohstoffen ermittelt worden sind, in den 
Anwendungsbereich von Artikel 2 fallen 
und für die möglicherweise Vorschriften 
über die kumulative Finanzierung gelten.

zu fördern. Sofern die Mitgliedstaaten die 
Bestimmungen der Verordnung zur 
Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität53 einhalten, sollten sie bei 
der Ausarbeitung, der Vorlage oder der 
Überarbeitung ihrer Aufbau- und 
Resilienzpläne und bei der Entscheidung 
über Investitionsprojekte, die aus ihrem 
Anteil am Modernisierungsfonds finanziert 
werden sollen, die Einbeziehung von 
Maßnahmen in Erwägung ziehen, denen 
das Souveränitätssiegel zuerkannt worden 
ist. Die Kommission sollte das 
Souveränitätssiegel auch im Rahmen des 
Verfahrens nach Artikel 19 der Satzung der 
EIB und der Überprüfung der 
Übereinstimmung mit den politischen 
Zielen gemäß Artikel 23 der „InvestEU“-
Verordnung berücksichtigen. Darüber 
hinaus sollten die Durchführungspartner 
dazu verpflichtet werden, Projekte zu 
prüfen, denen das Souveränitätssiegel 
zuerkannt worden ist, insofern sie in deren 
geografischen Anwendungsbereich und 
deren Tätigkeitsbereich fallen (Artikel 26 
Artikel 5). Die für Programme im Rahmen 
von STEP zuständigen Behörden sollten 
ferner ermutigt werden, eine Unterstützung 
für strategische Projekte in Betracht zu 
ziehen, die im Einklang mit der Netto-
Null-Industrie-Verordnung und der 
europäischen Verordnung zu kritischen 
Rohstoffen ermittelt worden sind, in den 
Anwendungsbereich von Artikel 2 fallen 
und für die möglicherweise Vorschriften 
über die kumulative Finanzierung gelten.

__________________ __________________
52 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. 
L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

52 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. 
L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

53 Verordnung (EU) 2021/241 zur 
Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 17).

53 Verordnung (EU) 2021/241 zur 
Einrichtung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 17).
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission sollte eine neue 
öffentlich zugängliche Website (das 
„Souveränitätsportal“) einrichten, auf der 
Unternehmen und Projektträger, die Mittel 
für STEP-Investitionen beantragen, über 
die verfügbare Unterstützung informiert 
werden können. Hierzu sollten die 
Finanzierungsmöglichkeiten für STEP-
Investitionen, die im Rahmen des EU-
Haushalts zur Verfügung stehen, auf leicht 
zugängliche und benutzerfreundliche 
Weise angezeigt werden. Bereitgestellt 
werden sollten auch Informationen über 
Programme unter direkter 
Mittelverwaltung wie Horizont Europa, 
„Digitales Europa“, „EU4Health“ und den 
Innovationsfonds sowie über andere 
Programme wie „InvestEU“, die Aufbau- 
und Resilienzfazilität und die Fonds der 
Kohäsionspolitik. Darüber hinaus sollte das 
Souveränitätsportal dazu beitragen, dass 
Investoren leichter auf STEP-Investitionen 
aufmerksam werden, indem die Projekte 
aufgeführt werden, denen ein 
Souveränitätssiegel verliehen wurde. Auf 
dem Portal sollten auch die zuständigen 
nationalen Behörden aufgeführt werden, 
die als Kontaktstellen für die Umsetzung 
der Plattform auf nationaler Ebene 
fungieren.

(10) Die Kommission sollte eine neue 
öffentlich zugängliche Website (das 
„Souveränitätsportal“) einrichten, auf der 
Unternehmen, schwerpunktmäßig KMU 
und Midcap-Unternehmen, und 
Projektträger, die Mittel für STEP-
Investitionen beantragen, über die 
verfügbare Unterstützung informiert 
werden können. Hierzu sollten die 
Finanzierungsmöglichkeiten für STEP-
Investitionen, die im Rahmen des EU-
Haushalts zur Verfügung stehen, auf leicht 
zugängliche und benutzerfreundliche 
Weise und in allen EU-Amtssprachen 
angezeigt werden. Bereitgestellt werden 
sollten auch Informationen über 
Programme unter direkter 
Mittelverwaltung wie Horizont Europa, 
„Digitales Europa“, „EU4Health“ und den 
Innovationsfonds sowie über andere 
Programme wie „InvestEU“, die Aufbau- 
und Resilienzfazilität und die Fonds der 
Kohäsionspolitik. Darüber hinaus sollte das 
Souveränitätsportal dazu beitragen, dass 
Investoren leichter auf STEP-Investitionen 
aufmerksam werden, indem die Projekte 
aufgeführt werden, denen ein 
Souveränitätssiegel verliehen wurde. Auf 
dem Portal sollten auch die zuständigen 
nationalen Behörden aufgeführt werden, 
die als Kontaktstellen für die Umsetzung 
der Plattform auf nationaler Ebene 
fungieren. Das Portal sollte über eine 
interaktive Komponente verfügen, mit der 
Nutzer in die Lage versetzt werden, ihre 
Projektspezifikationen einzugeben und 
eine personalisierte Beratung zu erhalten.

Änderungsantrag 9
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die Plattform, die sich auf die 
Neuprogrammierung und Verstärkung 
bestehender Programme zur Unterstützung 
strategischer Investitionen stützt, bildet 
zugleich ein wichtiges Element für die 
Erprobung der Durchführbarkeit und 
Vorbereitung neuer Maßnahmen, um 
einem Europäischen Souveränitätsfonds 
den Weg zu ebnen. Die Evaluierung im 
Jahr 2025, bei der die Relevanz der 
ergriffenen Maßnahmen geprüft wird, wird 
als Grundlage für die Bewertung der 
Notwendigkeit einer Aufstockung der 
Unterstützung für strategische Sektoren 
dienen.

(11) Die Plattform, die sich auf die 
Neuprogrammierung und Verstärkung 
bestehender Programme zur Unterstützung 
strategischer Investitionen stützt, bildet 
zugleich ein entscheidendes Element für 
die Erprobung der Durchführbarkeit und 
Vorbereitung neuer Maßnahmen, das der 
Einrichtung eines speziellen Europäischen 
Souveränitätsfonds den Weg ebnen kann. 
Der Europäische Souveränitätsfonds 
sollte die strategische Autonomie der 
Union in Schlüsselbranchen stärken und 
zugleich die Vollendung des grünen und 
des digitalen Wandels unterstützen. Die 
Evaluierung im Jahr 2025, bei der die 
Relevanz der ergriffenen Maßnahmen 
geprüft wird, wird als Grundlage für die 
Bewertung der Notwendigkeit einer 
Aufstockung der Unterstützung für 
strategische Sektoren dienen.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Um die 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
Investitionen zur Stärkung der industriellen 
Entwicklung und der 
Wertschöpfungsketten in strategischen 
Sektoren auszuweiten, sollte der 
Anwendungsbereich der Unterstützung aus 
dem EFRE dergestalt erweitert werden, 
dass unbeschadet der in der 
Verordnung (EU) 2021/106055 und der 
Verordnung (EU) 2021/105856 dargelegten 
Vorschriften über die Förderfähigkeit von 
Ausgaben und Aufwendungen für den 
Klimaschutz neue spezifische Ziele im 

(13) Um die 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
Investitionen zur Stärkung der industriellen 
Entwicklung und der 
Wertschöpfungsketten in strategischen 
Sektoren auszuweiten, sollte der 
Anwendungsbereich der Unterstützung aus 
dem EFRE dergestalt erweitert werden, 
dass unbeschadet der in der 
Verordnung (EU) 2021/106055 und der 
Verordnung (EU) 2021/105856 dargelegten 
Vorschriften über die Förderfähigkeit von 
Ausgaben und Aufwendungen für den 
Klimaschutz neue spezifische Ziele im 
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Rahmen des EFRE vorgesehen werden. In 
strategischen Sektoren sollte es auch 
möglich sein, produktive Investitionen in 
andere Unternehmen als KMU zu 
unterstützen, die einen wesentlichen 
Beitrag zur Entwicklung weniger 
entwickelter Regionen und 
Übergangsregionen sowie stärker 
entwickelter Regionen von Mitgliedstaaten 
leisten können, deren Pro-Kopf-BIP unter 
dem EU-Durchschnitt liegt. Die 
Verwaltungsbehörden werden aufgefordert, 
die Zusammenarbeit zwischen 
Großunternehmen und lokalen KMU, 
Lieferketten, Innovations- und 
Technologie-Ökosystemen zu fördern. 
Dadurch könnte die Fähigkeit der 
Europäischen Union zur Festigung ihrer 
Position in diesen Sektoren insgesamt 
verbessert werden, indem allen 
Mitgliedstaaten Zugang zu solchen 
Investitionen gewährt und somit dem 
Risiko wachsender Ungleichheiten 
entgegengewirkt würde.

Rahmen des EFRE vorgesehen werden. In 
strategischen Sektoren sollte es auch 
möglich sein, produktive Investitionen in 
Unternehmen, insbesondere KMU und 
Midcap-Unternehmen, zu unterstützen, 
die einen wesentlichen Beitrag zur 
Entwicklung weniger entwickelter 
Regionen und Übergangsregionen, der in 
den Plänen für einen gerechten Übergang 
definierten Gebiete sowie stärker 
entwickelter Regionen von Mitgliedstaaten 
leisten können, deren Pro-Kopf-BIP unter 
dem EU-Durchschnitt liegt. Die 
Verwaltungsbehörden werden aufgefordert, 
die Zusammenarbeit zwischen 
Großunternehmen und lokalen KMU, 
Lieferketten, Innovations- und 
Technologie-Ökosystemen zu fördern. 
Dadurch könnte die Fähigkeit der 
Europäischen Union zur Festigung ihrer 
Position in diesen Sektoren insgesamt 
verbessert werden, indem allen 
Mitgliedstaaten Zugang zu solchen 
Investitionen gewährt und somit dem 
Risiko wachsender Ungleichheiten 
entgegengewirkt würde. Die für diese 
neuen spezifischen Zielen 
programmierten Mittel sollten auf 
höchstens 20 % der ursprünglichen 
Zuweisungen für den EFRE begrenzt 
werden.

__________________ __________________
55 Verordnung (EU) 2021/1060 mit 
gemeinsamen Bestimmungen (ABl. L 231 
vom 30.6.2021, S. 159).

55 Verordnung (EU) 2021/1060 mit 
gemeinsamen Bestimmungen (ABl. L 231 
vom 30.6.2021, S. 159).

56 Verordnung (EU) 2021/1058 über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Kohäsionfonds 
(ABl. L 224 vom 24.6.2021, S. 31).

56 Verordnung (EU) 2021/1058 über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Kohäsionsfonds 
(ABl. L 224 vom 24.6.2021, S. 31).

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Der in der Verordnung (EU) 
2021/105657 festgelegte 
Anwendungsbereich der Unterstützung aus 
dem Fonds für einen gerechten Übergang 
sollte auf Investitionen großer 
Unternehmen in saubere Technologien 
ausgeweitet werden, die zu den Zielen der 
STEP beitragen, sofern diese Investitionen 
einen Beitrag zum Übergang zur 
Klimaneutralität gemäß den territorialen 
Plänen für einen gerechten Übergang 
leisten. Für die Unterstützung solcher 
Investitionen sollte keine Überarbeitung 
des territorialen Plans für einen gerechten 
Übergang erforderlich sein, wenn diese 
Überarbeitung ausschließlich die 
Lückenanalyse betreffen würde, die die 
Investition unter dem Gesichtspunkt der 
Schaffung von Arbeitsplätzen rechtfertigt.

(14) Der in der Verordnung (EU) 
2021/105657 festgelegte 
Anwendungsbereich der Unterstützung aus 
dem Fonds für einen gerechten Übergang 
sollte auf Projekte ausweitet werden, die 
darauf abzielen, den Mangel an 
Arbeitskräften und Qualifikationen zu 
bekämpfen, die für hochwertige 
Arbeitsplätze zur Unterstützung der 
STEP-Ziele und zur Förderung von 
Investitionen in saubere Technologien, die 
zur Verwirklichung der STEP-Ziele 
beitragen, durch Unternehmen, wobei 
KMU und Midcap-Unternehmen im 
Mittelpunkt stehen, von entscheidender 
Bedeutung sind, sofern diese Investitionen 
einen Beitrag zum Übergang zur 
Klimaneutralität gemäß den territorialen 
Plänen für einen gerechten Übergang 
leisten. Für die Unterstützung solcher 
Investitionen sollte keine Überarbeitung 
des territorialen Plans für einen gerechten 
Übergang erforderlich sein

__________________ __________________
57 Verordnung (EU) 2021/1056 zur 
Einrichtung des Fonds für einen gerechten 
Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, 
S. 1).

57 Verordnung (EU) 2021/1056 zur 
Einrichtung des Fonds für einen gerechten 
Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, 
S. 1).

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um dazu beizutragen, Investitionen 
zu beschleunigen und über den EFRE, den 
ESF+59 und den Fonds für einen gerechten 
Übergang sofortige Liquidität für 
Investitionen zur Unterstützung der STEP-
Ziele bereitzustellen, sollte bezüglich 
Prioritäten für Investitionen, mit denen die 
STEP-Ziele unterstützt werden, ein 

(16) Um dazu beizutragen, Investitionen 
zu beschleunigen und über den EFRE, den 
ESF+59 und den Fonds für einen gerechten 
Übergang sofortige Liquidität für 
Investitionen zur Unterstützung der STEP-
Ziele bereitzustellen, sollte bezüglich 
Prioritäten für Investitionen, mit denen die 
STEP-Ziele unterstützt werden, ein 
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zusätzlicher Betrag an außerordentlicher 
Vorfinanzierung in Form einer einmaligen 
Zahlung bereitgestellt werden. Die 
zusätzliche Vorfinanzierung sollte für die 
gesamte Zuweisung aus dem Fonds für 
einen gerechten Übergang gelten, da die 
Ausführung der Mittel aus diesem Fonds 
beschleunigt werden muss und der Fonds 
eng mit der Zielsetzung verknüpft ist, die 
Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der 
STEP-Ziele zu unterstützen. Die für diese 
außerordentlichen Vorfinanzierungsbeträge 
geltenden Vorschriften sollten mit den in 
der Verordnung (EU) 2021/1060 
dargelegten Vorschriften für 
Vorfinanzierungen in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollte die Möglichkeit eines 
höheren EU-Finanzierungssatzes von 
100 % für die STEP-Prioritäten bestehen, 
um weitere Anreize für solche 
Investitionen zu schaffen und ihre 
schnellere Umsetzung zu gewährleisten. 
Bei der Umsetzung der neuen STEP-Ziele 
werden die Verwaltungsbehörden 
aufgefordert, bestimmte soziale Kriterien 
anzuwenden oder gesellschaftlich positive 
Ergebnisse zu fördern, wie z. B. die 
Schaffung von Lehrstellen und 
Arbeitsplätzen für junge benachteiligte 
Personen, insbesondere für junge 
Menschen, die weder in Beschäftigung 
stehen noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, wobei die sozialen 
Vergabekriterien der Richtlinien über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge anzuwenden 
sind, wenn ein Projekt von einer 
Einrichtung durchgeführt wird, das den 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge unterliegt, und die im Rahmen 
von Tarifverhandlungen vereinbarten 
betreffenden Löhne zu zahlen sind.

zusätzlicher Betrag an außerordentlicher 
Vorfinanzierung in Form einer einmaligen 
Zahlung bereitgestellt werden. Die 
zusätzliche Vorfinanzierung sollte für die 
gesamte Zuweisung aus dem Fonds für 
einen gerechten Übergang gelten, da die 
Ausführung der Mittel aus diesem Fonds 
beschleunigt werden muss und der Fonds 
eng mit der Zielsetzung verknüpft ist, die 
Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung der 
STEP-Ziele zu unterstützen. Die für diese 
außerordentlichen Vorfinanzierungsbeträge 
geltenden Vorschriften sollten mit den in 
der Verordnung (EU) 2021/1060 
dargelegten Vorschriften für 
Vorfinanzierungen in Einklang stehen. 
Darüber hinaus sollte die Möglichkeit eines 
EU-Finanzierungssatzes von bis zu 100 % 
für die STEP-Prioritäten bestehen, um 
weitere Anreize für solche Investitionen zu 
schaffen und ihre schnellere Umsetzung zu 
gewährleisten. Bei der Umsetzung der 
neuen STEP-Ziele werden die 
Verwaltungsbehörden aufgefordert, 
bestimmte soziale Kriterien anzuwenden 
oder gesellschaftlich positive Ergebnisse 
zu fördern, wie z. B. die Schaffung von 
bezahlten Lehrstellen und hochwertigen 
Arbeitsplätzen für junge benachteiligte 
Personen, insbesondere für junge 
Menschen, die weder in Beschäftigung 
stehen noch eine schulische oder berufliche 
Ausbildung absolvieren, wobei die sozialen 
Vergabekriterien der Richtlinien über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge anzuwenden 
sind, wenn ein Projekt von einer 
Einrichtung durchgeführt wird, das den 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge unterliegt, und die im Rahmen 
von Tarifverhandlungen vereinbarten 
betreffenden Löhne zu zahlen sind.

__________________ __________________
59 Verordnung (EU) 2021/1057 zur 
Einrichtung des Europäischen Sozialfonds 
Plus (ESF+) (ABl. L 231 vom 30.6.2021, 
S. 21).

59 Verordnung (EU) 2021/1057 zur 
Einrichtung des Europäischen Sozialfonds 
Plus (ESF+) (ABl. L 231 vom 30.6.2021, 
S. 21).
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Der Rechtsrahmen für die 
Durchführung der Programme 2014-2020 
wurde in den zurückliegenden Jahren dahin 
gehend angepasst, den Mitgliedstaaten und 
Regionen mehr Flexibilität in Bezug auf 
Durchführungsvorschriften und mehr 
Liquidität zur Bewältigung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
und des Angriffskriegs gegen die Ukraine 
zu bieten. Die vollständige Ausschöpfung 
und Umsetzung dieser am Ende des 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
Maßnahmen erfordern ein hinreichendes 
Maß an Zeit- und Verwaltungsressourcen; 
zumal die Mitgliedstaaten ihre Ressourcen 
dann auf die Überarbeitung der 
operationellen Programme 2021-2027 im 
Zusammenhang mit den STEP-Zielen 
konzentrieren werden. Um den 
Verwaltungsaufwand für die 
Programmbehörden zu verringern und bei 
Programmabschluss einen möglichen 
Verlust von Mitteln aus rein 
verwaltungstechnischen Gründen zu 
vermeiden, sollten die Fristen für das 
verwaltungstechnische Auslaufen der 
Programme im Zeitraum 2014-2020 in der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/201361 und in 
der Verordnung (EU) Nr. 223/201462 
verlängert werden. Insbesondere sollte die 
Frist für die Einreichung eines solchen 
Antrags auf Restzahlung um 12 Monate 
verlängert werden. Außerdem sollte die 
Frist für die Einreichung der 
Abschlussunterlagen um 12 Monate 
verlängert werden. Im Zusammenhang mit 
dieser Änderung sollte klargestellt werden, 
dass die Verteilung von Lebensmitteln und 
Materialien, die bis zum Ende des 
Förderzeitraums (Ende 2023) gekauft 
worden sind, auch nach diesem Datum 
fortgesetzt werden kann. Um eine 

(18) Der Rechtsrahmen für die 
Durchführung der Programme 2014-2020 
wurde in den zurückliegenden Jahren dahin 
gehend angepasst, den Mitgliedstaaten und 
Regionen mehr Flexibilität in Bezug auf 
Durchführungsvorschriften und mehr 
Liquidität zur Bewältigung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
und des Angriffskriegs gegen die Ukraine 
zu bieten. Die vollständige Ausschöpfung 
und Umsetzung dieser am Ende des 
Programmplanungszeitraums eingeführten 
Maßnahmen erfordern ein hinreichendes 
Maß an Zeit- und Verwaltungsressourcen; 
zumal die Mitgliedstaaten ihre Ressourcen 
dann auf die Überarbeitung der 
operationellen Programme 2021-2027 im 
Zusammenhang mit den STEP-Zielen 
konzentrieren werden. Um den 
Verwaltungsaufwand für die 
Programmbehörden zu verringern und bei 
Programmabschluss einen möglichen 
Verlust von Mitteln aus rein 
verwaltungstechnischen Gründen zu 
vermeiden, sollten die Fristen für das 
verwaltungstechnische Auslaufen der 
Programme im Zeitraum 2014-2020 in der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/201361 und in 
der Verordnung (EU) Nr. 223/201462 
verlängert werden. Insbesondere sollte die 
Frist für die Einreichung eines solchen 
Antrags auf Restzahlung um 12 Monate 
verlängert werden. Außerdem sollte die 
Frist für die Einreichung der 
Abschlussunterlagen um 12 Monate 
verlängert werden. Entsprechend können 
die Mitgliedstaaten den Antrag auf 
Restzahlung bis zum 30. Juni 2025 und 
die Abschlussunterlagen bis zum 
15. Februar 2026 einreichen, um ihnen 
ausreichend Zeit zur Fertigstellung des 
Prozesses einzuräumen, der mit dem 
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ordnungsgemäße Ausführung des EU-
Haushaltsplans und die Einhaltung der 
Obergrenzen für Zahlungen zu 
gewährleisten, sollten die im Jahr 2025 zu 
leistenden Zahlungen auf 1 % der 
Zuweisungen aus Mitteln des mehrjährigen 
Finanzrahmens pro Programm begrenzt 
werden. Fällige Beträge, die über die 
Obergrenze von 1 % der Programmmittel 
pro Fonds für 2025 hinausgehen, sollten 
weder im Jahr 2025 noch in den 
Folgejahren ausgezahlt, sondern nur für die 
Abrechnung von Vorfinanzierungen 
verwendet werden. Die Mittelbindung von 
nicht in Anspruch genommenen Beträgen 
wird gemäß den allgemeinen Regeln für 
die Aufhebung von Mittelbindungen beim 
Auslaufen aufgehoben.

Abschluss von Projekten verknüpft ist. Im 
Zusammenhang mit dieser Änderung sollte 
klargestellt werden, dass die Verteilung 
von Lebensmitteln und Materialien, die bis 
zum Ende des Förderzeitraums (Ende 
2023) gekauft worden sind, auch nach 
diesem Datum fortgesetzt werden kann. 
Um eine ordnungsgemäße Ausführung des 
EU-Haushaltsplans und die Einhaltung der 
Obergrenzen für Zahlungen zu 
gewährleisten, sollten die im Jahr 2025 zu 
leistenden Zahlungen auf 10 % der 
Zuweisungen aus Mitteln des mehrjährigen 
Finanzrahmens pro Programm begrenzt 
werden. Fällige Beträge, die über die 
Obergrenze von 10 % der Programmmittel 
pro Fonds für 2025 hinausgehen, sollten 
weder im Jahr 2025 noch in den 
Folgejahren ausgezahlt, sondern nur für die 
Abrechnung von Vorfinanzierungen 
verwendet werden. Die Mittelbindung von 
nicht in Anspruch genommenen Beträgen 
wird gemäß den allgemeinen Regeln für 
die Aufhebung von Mittelbindungen beim 
Auslaufen aufgehoben. In diesem 
Zusammenhang sollte eine spezifische 
Ausnahmeregelung für die Gebiete in 
äußerster Randlage vorgesehen werden.

__________________ __________________
61 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 320).

61 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 320).

62 Verordnung (EU) Nr. 223/2014 zum 
Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen (ABl. 
L 72 vom 12.3.2014, S. 1).

62 Verordnung (EU) Nr. 223/2014 zum 
Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen (ABl. 
L 72 vom 12.3.2014, S. 1).

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit der Plattform verfolgte Ziele Mit der Plattform verfolgte Ziele und 
Förderfähigkeit
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Zur Stärkung der Souveränität und 
Sicherheit Europas, Beschleunigung des 
ökologischen und des digitalen Wandels 
der Union, Steigerung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit, Verringerung ihrer 
strategischen Abhängigkeiten, Förderung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt für Investitionen in der 
gesamten Union sowie Förderung eines 
inklusiven Zugangs zu attraktiven, 
hochwertigen Arbeitsplätzen werden mit 
der Plattform die folgenden Ziele verfolgt:

(1) Zur Stärkung der industriellen 
Souveränität und Sicherheit Europas, zur 
Beschleunigung des sozial ausgewogenen 
grünen und des digitalen Wandels der 
Union, zur Steigerung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit, zur kohärenten 
Entwicklung ihrer Regionen, zur 
Verringerung ihrer strategischen 
Abhängigkeiten, zur Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt für Investitionen in der 
gesamten Union, insbesondere für KMU 
und Midcap-Unternehmen, zur 
Förderung der grenzüberschreitenden 
Teilnahme sowie zur Förderung eines 
inklusiven Zugangs zu attraktiven, 
hochwertigen Arbeitsplätzen und zur 
Eindämmung der Abwanderung hoch 
qualifizierter Kräfte werden mit der 
Plattform die folgenden Ziele verfolgt:

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Unterstützung der Entwicklung 
bzw. Herstellung kritischer Technologien 
in der Union oder auch Sicherung und 
Stärkung der entsprechenden 
Wertschöpfungsketten in den folgenden 
Bereichen:

a) Unterstützung der Entwicklung 
bzw. Herstellung kohärenter und 
vernetzter kritischer Technologien oder 
damit verbundener Dienstleistungen in 
den Regionen der Union, einschließlich 
durch die Errichtung neuer 
Produktionsstätten oder die Sicherung und 
Stärkung der entsprechenden 
Wertschöpfungsketten in den folgenden 
Bereichen unter gleichzeitiger Achtung 
des Grundsatzes der „Vermeidung 
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erheblicher Beeinträchtigungen“ im 
Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EU) 
2021/1060:

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Erhaltung und Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts und der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
und Regionen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Schaffung eines innovativen, 
wegbereitenden Elements von erheblichem 
wirtschaftlichem Potenzial für den 
Binnenmarkt;

a) Schaffung eines innovativen, 
wegbereitenden Elements von erheblichem 
wirtschaftlichem, digitalem, ökologischem 
und sozialem Potenzial für die Regionen 
im Binnenmarkt;

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Leistung eines Beitrags zur 
Verringerung oder Verhinderung 
strategischer Abhängigkeiten der Union.

b) Leistung eines Beitrags zur 
Verringerung oder Verhinderung 
strategischer Abhängigkeiten der Union, 
ihrer Mitgliedstaaten und Regionen in 
den in Absatz 1 genannten Bereichen.

Änderungsantrag 20



PE753.469v02-00 24/46 AD\1288003DE.docx

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Wertschöpfungskette für die 
Herstellung kritischer Technologien gemäß 
Absatz 1 bezieht sich auf Endprodukte 
sowie Schlüsselkomponenten, bestimmte 
Maschinen und kritische Rohstoffe, die in 
erster Linie für die Herstellung dieser 
Produkte verwendet werden.

4. Für die Herstellung kritischer 
Technologien gemäß Absatz 1 umfasst die 
Lieferkette Endprodukte, 
Schlüsselkomponenten, die als direkter 
Input für die Herstellung dieser Produkte 
konzipiert wurden und primär als solcher 
verwendet werden, sowie kritische 
Rohstoffe, die in erster Linie für die 
Herstellung dieser Produkte verwendet 
werden, kritische Lieferketten im 
Zusammenhang mit der Herstellung 
sowie verbundene Dienstleistungen vom 
Rohstoff bis hin zum Endnutzer.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Ein Rechtsträger eines nicht 
assoziierten Drittlands, d. h. ein 
Rechtsträger, der in einem nicht 
assoziierten Drittland niedergelassen ist 
oder – wenn er in der Union oder in 
einem assoziierten Land niedergelassen 
ist – dessen Leitungs- und 
Verwaltungsstrukturen sich in einem 
nicht assoziierten Drittland befinden, 
kommt für eine Förderung im Rahmen 
dieser Verordnung nicht in Betracht.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Abweichend von vorstehendem 
Absatz ist ein in der Union oder in einem 
assoziierten Land niedergelassener und 
von einem nicht assoziierten Drittland 
oder einem Rechtsträger eines nicht 
assoziierten Drittlands kontrollierter 
Rechtsträger nur dann als Empfänger 
oder als an einer Maßnahme beteiligter 
Unterauftragnehmer förderfähig, wenn 
der Kommission Garantien gegeben 
werden, die von dem Mitgliedstaat oder 
dem assoziierten Land, in dem der 
Rechtsträger niedergelassen ist, gemäß 
seinen nationalen Verfahren genehmigt 
wurden. Diese Garantien können sich auf 
die Leitungs- und Verwaltungsstrukturen 
des Rechtsträgers, die ihren Sitz in der 
Union oder in einem assoziierten Land 
haben, beziehen. Hält der Mitgliedstaat 
oder das assoziierte Land, in dem der 
Rechtsträger niedergelassen ist, es für 
zweckdienlich, so können diese Garantien 
auch bestimmte staatliche Rechte zur 
Kontrolle des Rechtsträgers betreffen. 
Diese Garantien müssen Zusicherungen 
bieten, dass die Teilnahme an einer 
Maßnahme durch einen solchen 
Rechtsträger den in Artikel 2 der 
vorliegenden Verordnung dargelegten 
Zielen nicht entgegensteht.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Souveränitätssiegel und kumulative 
Finanzierung

Souveränitätssiegel

Änderungsantrag 24
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission vergibt für jede 
Maßnahme, die zu einem der Ziele der 
Plattform beiträgt, ein Souveränitätssiegel, 
sofern die Maßnahme bewertet worden ist 
und die Mindestqualitätsanforderungen, 
insbesondere Förderfähigkeits-, 
Ausschluss- und Gewährungskriterien, 
erfüllt, die in einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/695, der 
Verordnung (EU) 2021/694, der 
Verordnung (EU) 2021/697, der 
Verordnung (EU) 2021/522 oder der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/856 
der Kommission festgelegt sind.

1. Die Kommission vergibt für jede 
Maßnahme, die zu einem der Ziele der 
Plattform beiträgt, ein Souveränitätssiegel, 
sofern die Maßnahme von einem 
Mitgliedstaat vorgelegt wurde, sie 
bewertet worden ist und die 
Mindestqualitätsanforderungen, 
insbesondere Förderfähigkeits-, 
Ausschluss- und Gewährungskriterien, 
sowie die Auflagen erfüllt, die in der 
Verordnung (EU) 2021/1060 definiert 
und in einer Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen gemäß der 
Verordnung (EU) 2021/695, der 
Verordnung (EU) 2021/694, der 
Verordnung (EU) 2021/697, der 
Verordnung (EU) 2021/522 oder der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/856 
der Kommission festgelegt sind.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Finanzierung der Maßnahme durch 
kumulative oder kombinierte Finanzierung 
mit einem anderen Unionsinstrument im 
Einklang mit den Bestimmungen der 
geltenden Basisrechtsakte.

b) Finanzierung der Maßnahme durch 
kombinierte Finanzierung mit einem 
anderen Unionsinstrument im Einklang mit 
den Bestimmungen der geltenden 
Basisrechtsakte.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die Vergabe eines 
Souveränitätssiegels und die 
Bereitstellung kumulativer Finanzmittel 
erfolgen unbeschadet der geltenden 
Vorschriften über staatliche Beihilfen und 
der internationalen Verpflichtungen der 
Union.

7. Die Vergabe eines 
Souveränitätssiegels erfolgt unbeschadet 
der geltenden Vorschriften über staatliche 
Beihilfen und der internationalen 
Verpflichtungen der Union.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission überwacht die 
Umsetzung der Plattform und misst die 
Erreichung der in Artikel 2 dargelegten 
Ziele. Die Überwachung der Umsetzung 
wird unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit auf die im Rahmen 
der Plattform durchgeführten Tätigkeiten 
ausgerichtet.

1. Die Kommission überwacht die 
Umsetzung der Plattform und misst die 
Erreichung der in Artikel 2 dargelegten 
Ziele. Die Überwachung der Umsetzung 
wird unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit auf die im Rahmen 
der Plattform durchgeführten Tätigkeiten 
ausgerichtet, wobei bestehende 
Meldekanäle und Daten verwendet 
werden, deren Überwachung weiter 
gestrafft wird.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission erstattet über die 
über die Plattform finanzierten Ausgaben 
Bericht. Gegebenenfalls berichtet sie über 
die im Zusammenhang mit den einzelnen 
Zielen der Plattform erzielten Ergebnisse.

3. Die Kommission erstattet jährlich 
über die über die Plattform finanzierten 
Ausgaben Bericht. Gegebenenfalls 
berichtet sie über die im Zusammenhang 
mit den einzelnen Zielen der Plattform 
erzielten Ergebnisse, insbesondere 
hinsichtlich des in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe ba genannten Ziels, 
sicherzustellen, dass die Umsetzung der 
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Plattform dem Zusammenhalt in der EU 
nicht schadet.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) praktische Leitlinien zur 
Erleichterung des Zugangs zu 
Programmen und Fonds;

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Jahresbericht enthält 
konsolidierte Informationen über die bei 
der Umsetzung der Ziele der Plattform im 
Rahmen der einzelnen Programme und 
Fonds erzielten Fortschritte.

2. Der Jahresbericht enthält 
konsolidierte Informationen über die bei 
der Umsetzung der Ziele der Plattform im 
Rahmen der einzelnen Programme und 
Fonds erzielten Fortschritte. Er enthält 
qualitative und quantitative 
Informationen darüber, wie die in 
Artikel 174 AEUV genannten Ziele 
verwirklicht werden, sowie eine 
umfassende und transparente Analyse der 
Verwendung der Mittel.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) der Zahl der genehmigten Projekte 
je Mitgliedstaat sowie dem dafür 
vorgesehenen Betrag.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Darin wird insbesondere bewertet, 
inwieweit die Ziele erreicht und wie 
effizient die Ressourcen eingesetzt worden 
sind sowie, welcher Mehrwert für die EU 
erzielt worden ist. Ferner wird geprüft, ob 
alle Ziele und Maßnahmen in Hinblick auf 
deren potenzielle Aufstockung weiterhin 
relevant sind.

2. Darin wird ein Überblick über die 
Mitgliedstaaten und ihre Regionen 
gegeben, in denen die Programme 
geändert wurden, einschließlich 
Informationen zu relevanten Aspekten des 
Partnerschaftsprinzips, wie in Artikel ... 
der Verordnung (EU) .../... festgelegt, und 
es wird insbesondere bewertet, inwieweit 
die Ziele erreicht und wie effizient die 
Ressourcen eingesetzt worden sind sowie 
welcher Mehrwert für die EU erzielt 
worden ist und welcher Beitrag zu den in 
Artikel 174 AEUV festgelegten Zielen 
geleistet wurde. Ferner wird geprüft, ob 
alle STEP-Ziele und Maßnahmen in 
Hinblick auf deren potenzielle 
Aufstockung weiterhin relevant sind. 
Beizufügen ist eine gründliche 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Bewertung der differenzierten 
territorialen Auswirkungen und der 
Auswirkungen auf den Zusammenhalt 
durch die Umsetzung der Plattform.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU) 2021/1058
Artikel 3 – Absatz 1a – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Die Mittel im Rahmen des spezifischen 
Ziels, auf das in Artikel 3 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer vi und 
Buchstabe b Ziffer ix verwiesen wird, 
werden im Rahmen spezieller Prioritäten 
programmiert, die dem jeweiligen 
politischen Ziel entsprechen.

„Die Mittel im Rahmen des spezifischen 
Ziels, auf das in Artikel 3 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer vi und 
Buchstabe b Ziffer ix verwiesen wird, 
werden im Rahmen spezieller Prioritäten 
programmiert, die dem jeweiligen 
politischen Ziel entsprechen, und sind auf 
höchstens 20 % der ursprünglichen 
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Zuweisungen für den EFRE begrenzt.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU) 2021/1058
Artikel 3 – Absatz 1a – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission zahlt 30 % der EFRE-
Zuweisung für diese Priorität gemäß dem 
Beschluss zur Genehmigung der 
Programmänderung als außerordentliche 
einmalige Vorfinanzierung zusätzlich zur 
jährlichen Vorfinanzierung für das 
Programm gemäß Artikel 90 Absätze 1 und 
2 der Verordnung (EU) 2021/1060 bzw. 
Artikel 51 Absätze 2, 3 und 4 der 
Verordnung (EU) 2021/1059. Die 
außerordentliche Vorfinanzierung wird bis 
zum 31. Dezember 2024 gezahlt, sofern die 
Kommission den Beschluss zur 
Genehmigung der Programmänderung bis 
zum 31. Oktober 2024 angenommen haben 
wird.

Die Kommission zahlt 30 % der EFRE-
Zuweisung für die Priorität, die zu den in 
Artikel 2 der Verordnung …/… [STEP-
Verordnung] genannten STEP-Zielen 
beiträgt, gemäß dem Beschluss zur 
Genehmigung der Programmänderung als 
außerordentliche einmalige 
Vorfinanzierung zusätzlich zur jährlichen 
Vorfinanzierung für das Programm gemäß 
Artikel 90 Absätze 1 und 2 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 bzw. 
Artikel 51 Absätze 2, 3 und 4 der 
Verordnung (EU) 2021/1059. Die 
außerordentliche Vorfinanzierung wird bis 
zum 31. Dezember 2024 gezahlt, sofern die 
Kommission den Beschluss zur 
Genehmigung der Programmänderung bis 
zum 31. Oktober 2024 angenommen hat.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU) 2021/1058
Artikel 3 – Absatz 1a – Unterabsatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend von Artikel 112 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 werden die 
Höchstsätze für die Kofinanzierung für 
spezielle Prioritäten, die zur Unterstützung 
der STEP-Ziele festgelegt worden sind, auf 
100 % angehoben.

Abweichend von Artikel 112 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 können die 
Sätze für die Kofinanzierung für spezielle 
Prioritäten, die zur Unterstützung der in 
Artikel 2 der Verordnung …/… [STEP-
Verordnung] genannten STEP-Ziele 
festgelegt worden sind, auf bis zu 100 % 
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angehoben werden.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 4
Verordnung (EU) 2021/1058
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

wenn sie zum spezifischen Ziel des PZ 1 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a Ziffer vi oder zu dem unter 
Buchstabe b Ziffer ix desselben 
Unterabsatzes genannten spezifischen Ziel 
des PZ 2 beitragen, in weniger 
entwickelten Regionen und 
Übergangsregionen sowie in stärker 
entwickelten Regionen von 
Mitgliedstaaten, deren auf der Grundlage 
der Unionsdaten für den Zeitraum 2015-
2017 berechnetes durchschnittliches Pro-
Kopf-BIP gemessen in Kaufkraftstandards 
(KKS) unter dem EU-Durchschnitt der EU 
der 27 liegt.

wenn sie zu den in Artikel 2 der 
Verordnung …/… [STEP-Verordnung] 
genannten STEP-Zielen des PZ 1 oder zu 
dem spezifischen Ziel des PZ 2 beitragen, 
in weniger entwickelten Regionen und 
Übergangsregionen sowie in stärker 
entwickelten Regionen von 
Mitgliedstaaten, deren auf der Grundlage 
der Unionsdaten für den Zeitraum 2015-
2017 berechnetes durchschnittliches Pro-
Kopf-BIP gemessen in Kaufkraftstandards 
(KKS) unter dem EU-Durchschnitt der EU 
der 27 liegt, während der Schwerpunkt 
weiterhin auf KMU und Midcap-
Unternehmen liegt.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Nummer 5
Verordnung (EU) 2021/1058
Artikel 5 – Absatz 3a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Um zu den spezifischen Zielen des 
PZ 1 gemäß Artikel 3 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a Ziffer vi und 
des PZ 2 gemäß Buchstabe b Ziffer ix 
desselben Unterabsatzes beizutragen, 
werden aus dem EFRE auch Tätigkeiten in 
den Bereichen allgemeine und berufliche 
Bildung, lebenslanges Lernen, 
Umschulung und Bildung unterstützt.

(3a) Um zu den spezifischen Zielen des 
PZ 1 gemäß Artikel 3 Absatz 1 und des 
PZ 2 gemäß Artikel 3 Absatz 2 
beizutragen, werden aus dem EFRE auch 
Tätigkeiten in den Bereichen allgemeine 
und berufliche Bildung, lebenslanges 
Lernen, Umschulung und Bildung 
unterstützt.
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EU) 2021/1056
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 
der Verordnung (EU) 2021/1060 trägt der 
JTF zu dem spezifischen Ziel bei, 
Regionen und Menschen in die Lage zu 
versetzen, die sozialen, 
beschäftigungsspezifischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen des Übergangs zu den 
energie- und klimapolitischen Vorgaben 
der Union für 2030 und zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft der Union 
bis 2050 unter Zugrundelegung des 
Übereinkommens von Paris zu bewältigen. 
Mit Mitteln aus dem JTF können auch 
Investitionen unterstützt werden, die zu 
den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer ii der Verordnung …/… [STEP-
Verordnung] genannten STEP-Zielen 
beitragen.

Gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 
der Verordnung (EU) 2021/1060 trägt der 
JTF zu dem spezifischen Ziel bei, 
Regionen und Menschen in die Lage zu 
versetzen, die sozialen, 
beschäftigungsspezifischen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen des Übergangs zu den 
energie- und klimapolitischen Vorgaben 
der Union für 2030 und zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft der Union 
bis 2050 unter Zugrundelegung des 
Übereinkommens von Paris zu bewältigen. 
Mit Mitteln aus dem JTF können auch 
Investitionen unterstützt werden, die zu 
den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer ii und Buchstabe b der Verordnung 
…/… [STEP-Verordnung] genannten 
STEP-Zielen beitragen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (EU) 2021/1056
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„Aus dem JTF können auch produktive 
Investitionen in andere Unternehmen als 
KMU unterstützt werden, die zu den in 
Artikel 2 der Verordnung …/…65 [STEP-
Verordnung] genannten STEP-Zielen 
beitragen. Diese Unterstützung kann 
unabhängig von einer Ausführung der 
Lückenanalyse gemäß Artikel 11 Absatz 2 
Buchstabe h und ggf. deren Ergebnis 
gewährt werden. Solche Investitionen sind 

Aus dem JTF werden auch produktive 
Investitionen in Unternehmen mit einem 
Schwerpunkt auf KMU und Midcap-
Unternehmen unterstützt, die zu den in 
Artikel 2 der Verordnung …/…65 [STEP-
Verordnung] genannten STEP-Zielen 
beitragen. Diese Unterstützung kann 
unabhängig von einer Ausführung der 
Lückenanalyse gemäß Artikel 11 Absatz 2 
Buchstabe h und ggf. deren Ergebnis 
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nur dann förderfähig, wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 27 der Verordnung 
(EU) 2021/1060 führen. Die Bereitstellung 
einer solchen Unterstützung erfordert keine 
Überarbeitung des territorialen Plans für 
einen gerechten Übergang, falls diese 
Überarbeitung ausschließlich mit der 
Lückenanalyse verbunden wäre.

gewährt werden. Solche Investitionen sind 
nur dann förderfähig, wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 27 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 führen, wenn 
Lehrstellen und Arbeitsplätze für junge 
oder benachteilige Personen, die weder in 
Beschäftigung sind noch eine schulische 
oder berufliche Ausbildung zur 
Aneignung neuer Kompetenzen 
absolvieren, zentraler Bestandteil des 
Projekts sind. Die Bereitstellung einer 
solchen Unterstützung erfordert keine 
Überarbeitung des territorialen Plans für 
einen gerechten Übergang.

__________________ __________________
65 Verordnung …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates... [vollständigen 
Titel und Amtsblattfundstelle einfügen].

65 Verordnung …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates... [vollständigen 
Titel und Amtsblattfundstelle einfügen].

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU) 2021/1056
Artikel 10 – Absatz 4 – Unterabsatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend von Artikel 112 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 werden die 
Höchstsätze für die Kofinanzierung für 
spezielle Prioritäten, die zur Unterstützung 
der STEP-Ziele festgelegt worden sind, auf 
100 % angehoben.

Abweichend von Artikel 112 der 
Verordnung (EU) 2021/1060 können die 
Sätze für die Kofinanzierung für spezielle 
Prioritäten, die zur Unterstützung der in 
Artikel 2 der Verordnung …/… [STEP-
Verordnung] genannten STEP-Ziele 
festgelegt worden sind, auf bis zu 100 % 
angehoben werden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EU) 2021/1060
Artikel 2 – Nummer 45
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

45. „Exzellenzsiegel“ das Gütesiegel 
der Kommission zur Kennzeichnung eines 
Vorschlags, der bei einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen im Rahmen 
eines Unionsinstruments bewertet worden 
ist und bei dem die 
Mindestqualitätsanforderungen des 
genannten Unionsinstruments als erfüllt 
gelten, der jedoch aufgrund nicht 
ausreichender Haushaltsmittel für diese 
Aufforderung nicht gefördert werden 
konnte und unter Umständen aus anderen 
auf Unionsebene oder nationaler Ebene 
verfügbaren Finanzierungsquellen 
finanziert werden könnte; oder das in 
Artikel 4 der Verordnung …/…67 [STEP-
Verordnung] genannte Souveränitätssiegel.

45. „Exzellenzsiegel“ das Gütesiegel 
der Kommission zur Kennzeichnung eines 
Vorschlags, der bei einer Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen im Rahmen 
eines Unionsinstruments bewertet worden 
ist, der jedoch aufgrund nicht 
ausreichender Haushaltsmittel für diese 
Aufforderung nicht gefördert werden 
konnte und unter Umständen aus anderen 
auf Unionsebene oder nationaler Ebene 
verfügbaren Finanzierungsquellen 
finanziert werden könnte, wenn er die 
entsprechenden Kriterien und 
Voraussetzungen erfüllt; oder das in 
Artikel 4 der Verordnung …/…67 [STEP-
Verordnung] genannte 
Souveränitätssiegel.“

__________________ __________________
67 Verordnung …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates... [vollständigen 
Titel und Amtsblattfundstelle einfügen].

67 Verordnung …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates... [vollständigen 
Titel und Amtsblattfundstelle einfügen].

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Nummer 4
Verordnung (EU) 2021/1060
Anhang 1 – Tabelle 1

Vorschlag der Kommission

(4) Anhang I, Tabelle 1 werden die folgenden Zeilen angefügt:

INTERVENTIONSBEREICH

Koeffizient für die 
Berechnung der 
Unterstützung der 
Klimaschutzziele

Koeffizient für die 
Berechnung der 
Unterstützung der 
umweltpolitischen 
Ziele

145a
Unterstützung für 
die Entwicklung 
von Kompetenzen 
oder den Zugang 

0 % 0 %
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zu Beschäftigung 
im Bereich Deep 
Tech und digitale 
Technologien 
sowie 
Biotechnologien.

145b

Unterstützung für 
die Entwicklung 
von Kompetenzen 
oder den Zugang 
zu Beschäftigung 
im Bereich 
umweltschonende 
Technologien.

100 % 40 %

188

Produktive 
Investitionen in 
große 
Unternehmen, die 
in erster Linie mit 
umweltschonende
n Technologien 
verbunden sind.

100 % 40 %

189 Produktive 
Investitionen in 
KMU, die in erster 
Linie mit 
umweltschonende
n Technologien 
verbunden sind.

100 % 40 %

190 Produktive 
Investitionen in 
große 
Unternehmen, die 
in erster Linie mit 
Biotechnologien 
verbunden sind.

0 % 0 %

191 Produktive 
Investitionen in 
KMU, die in erster 
Linie mit 
Biotechnologien 
verbunden sind.

0 % 0 %
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192 Produktive 
Investitionen in 
große 
Unternehmen, die 
in erster Linie mit 
Deep Tech und 
digitalen 
Technologien 
verbunden sind. 

0 % 0 %

193 Produktive 
Investitionen in 
KMU, die in erster 
Linie mit 
Deep Tech und 
digitalen 
Technologien 
verbunden sind. 

0 % 0 %

Geänderter Text

(4) Anhang I, Tabelle 1 werden die folgenden Zeilen angefügt:

INTERVENTIONSBEREICH

Koeffizient für die 
Berechnung der 
Unterstützung der 
Klimaschutzziele

Koeffizient für die 
Berechnung der 
Unterstützung der 
umweltpolitischen 
Ziele

145a

Unterstützung für 
die Entwicklung 
von Kompetenzen 
oder den Zugang 
zu Beschäftigung 
im Bereich Deep 
Tech und digitale 
Technologien 
sowie 
Biotechnologien 
(die zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-
Verordnung] 
genannten STEP-
Zielen beitragen).

0 % 0 %

145b Unterstützung für 
die Entwicklung 

100 % 40 %
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von Kompetenzen 
oder den Zugang 
zu Beschäftigung 
im Bereich 
umweltschonende 
Technologien (die 
zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-
Verordnung] 
genannten STEP-
Zielen beitragen).

188

Produktive 
Investitionen in 
große 
Unternehmen, die 
in erster Linie mit 
umweltschonende
n Technologien 
verbunden sind 
(die zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-
Verordnung] 
genannten STEP-
Zielen beitragen).

100 % 40 %

189 Produktive 
Investitionen in 
KMU, die in 
erster Linie mit 
umweltschonende
n Technologien 
verbunden sind.

100 % 40 %

190 Produktive 
Investitionen in 
große 
Unternehmen, die 
in erster Linie mit 
Biotechnologien 
verbunden sind 
(die zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-

0 % 0 %
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Verordnung] 
genannten STEP-
Zielen beitragen).

191 Produktive 
Investitionen in 
KMU, die in 
erster Linie mit 
Biotechnologien 
verbunden sind 
(die zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-
Verordnung] 
genannten STEP-
Zielen beitragen).

0 % 0 %

192 Produktive 
Investitionen in 
große 
Unternehmen, die 
in erster Linie mit 
Deep Tech und 
digitalen 
Technologien 
verbunden sind 
(die zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-
Verordnung] 
genannten STEP-
Zielen beitragen).

0 % 0 %

193 Produktive 
Investitionen in 
KMU, die in 
erster Linie mit 
Deep Tech und 
digitalen 
Technologien 
verbunden sind 
(die zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-
Verordnung] 

0 % 0 %
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genannten STEP-
Zielen beitragen).

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Nummer 5
Verordnung (EU) 2021/1060
Anhang 1 – Tabelle 6

Vorschlag der Kommission

(5) Anhang I Tabelle 6 wird die folgende Zeile angefügt:

11 Beitrag zu 
Kompetenzen und 
Arbeitsplätzen in 
den Bereichen 
Deep Tech und 
digitale 
Technologien, 
umweltschonende 
Technologien und 
Biotechnologien

0 % 0 %

Geänderter Text

(5) Anhang I Tabelle 6 wird die folgende Zeile angefügt:

11 Beitrag zu 
Kompetenzen und 
Arbeitsplätzen in 
den Bereichen 
Deep Tech und 
digitale 
Technologien, 
umweltschonende 
Technologien und 
Biotechnologien 
(die zu den in 
Artikel 2 der 
Verordnung…/… 
[STEP-
Verordnung] 

0 % 0 %
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genannten STEP-
Zielen beitragen).

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu)
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Artikel 2 – Nummer 29

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(-1) Artikel 2 Absatz 29 erhält folgende 
Fassung:

(29) "Geschäftsjahr" – für die Zwecke 
von Teil Drei und Teil Vier – den Zeitraum 
vom 1. Juli bis zum 30. Juni; eine 
Ausnahme bildet das erste Geschäftsjahr 
des Programmplanungszeitraums, für das 
der Begriff den Zeitraum vom 
Anfangsdatum der Förderfähigkeit der 
Ausgaben bis zum 30. Juni 2015 
bezeichnet. Das letzte Geschäftsjahr läuft 
vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024;

(29) "Geschäftsjahr" – für die Zwecke 
von Teil Drei und Teil Vier – den Zeitraum 
vom 1. Juli bis zum 30. Juni; eine 
Ausnahme bildet das erste Geschäftsjahr 
des Programmplanungszeitraums, für das 
der Begriff den Zeitraum vom 
Anfangsdatum der Förderfähigkeit der 
Ausgaben bis zum 30. Juni 2015 
bezeichnet. Das letzte Geschäftsjahr läuft 
vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025;

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1303-
20230301)

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Nummer -1 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Artikel 24 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1a) In Artikel 24 wird der folgende 
Absatz 1a angefügt:
(1a) Abweichend von Artikel 60 
Absatz 1 und Artikel 120 Absatz 3 
Unterabsätze 1 und 4 kann ein 
Kofinanzierungssatz von bis zu 100 % auf 
Ausgaben angewendet werden, die im 
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abschließenden Geschäftsjahr für 
mindestens eine Prioritätsachse in einem 
aus dem EFRE, dem ESF oder dem 
Kohäsionsfonds unterstützten Programm 
geltend gemacht werden. Abweichend von 
Artikel 30 Absätze 1 und 2 und Artikel 96 
Absatz 10 erfordert die Anwendung des 
Kofinanzierungssatzes von bis zu 100 % 
keinen Beschluss der Kommission zur 
Genehmigung einer Programmänderung. 
Der Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission die überarbeiteten 
Finanztabellen nach Genehmigung durch 
den Begleitausschuss. Der 
Kofinanzierungssatz von bis zu 100 % 
findet nur Anwendung, wenn die 
Finanztabellen der Kommission gemäß 
Artikel 135 Absatz 2 vor Einreichung des 
letzten Antrags auf Zwischenzahlung für 
das abschließende Geschäftsjahr 
übermittelt werden.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Artikel 135 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beträge aus anderen Mitteln als REACT-
EU, die von der Kommission 2025 als 
Zwischenzahlungen erstattet werden, 
dürfen 1 % der Gesamtmittelzuweisungen 
(ohne REACT-EU-Mittel) für das 
betreffende Programm je Fonds nicht 
übersteigen,. Beträge, die 2025 von der 
Kommission über diesen Prozentsatz 
hinaus zu zahlen wären, werden nicht 
gezahlt, sondern ausschließlich für die 
Verrechnung von Vorfinanzierungen beim 
Abschluss verwendet.

Beträge aus anderen Mitteln als REACT-
EU, die von der Kommission 2025 als 
Zwischenzahlungen erstattet werden, 
dürfen 10 % der Gesamtmittelzuweisungen 
(ohne REACT-EU-Mittel) für das 
betreffende Programm je Fonds nicht 
übersteigen. Beträge, die 2025 von der 
Kommission über diesen Prozentsatz 
hinaus zu zahlen wären, werden nicht 
gezahlt, sondern ausschließlich für die 
Verrechnung von Vorfinanzierungen beim 
Abschluss verwendet.

Änderungsantrag 47
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Artikel 135 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) In Artikel 135 wird folgender 
Absatz 6a eingefügt:
(6a) Für Gebiete in äußerster Randlage 
im Sinne von Artikel 349 AEUV endet die 
Frist für die Einreichung des letzten 
Antrags auf Zwischenzahlung für das 
abschließende Geschäftsjahr abweichend 
von Absatz 2 am 30. Juni 2025. Der letzte 
bis zum 31. Dezember 2025 eingereichte 
Antrag auf Zwischenzahlung gilt als der 
letzte Antrag auf Zwischenzahlung für 
das abschließende Geschäftsjahr. Beträge 
aus anderen Mitteln als REACT-EU, die 
von der Kommission 2025 als 
Zwischenzahlungen erstattet werden, 
dürfen 15 % der 
Gesamtmittelzuweisungen (ohne REACT-
EU-Mittel) für das betreffende Programm 
je Fonds nicht übersteigen. Beträge, die 
2025 von der Kommission über diesen 
Prozentsatz hinaus zu zahlen wären, 
werden nicht gezahlt, sondern 
ausschließlich für die Verrechnung von 
Vorfinanzierungen beim Abschluss 
verwendet.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Artikel 138 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Abweichend von der in Unterabsatz 1 
genannten Frist können die Mitgliedstaaten 
die unter den Buchstaben a, b und c 
genannten Unterlagen für das 
abschließende Geschäftsjahr bis zum 

Abweichend von der in Unterabsatz 1 
genannten Frist können die Mitgliedstaaten 
den abschließenden 
Durchführungsbericht für das 
operationelle Programm gemäß 
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15. Februar 2026 vorlegen. Artikel 141 und die unter den 
Buchstaben a, b und c genannten 
Unterlagen für das abschließende 
Geschäftsjahr bis zum 15. Februar 2026 
vorlegen.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Artikel 141 – Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

(2a) Artikel 141 Absatz 1 erhält 
folgende Fassung:

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 138 
genannten Dokumenten reichen die 
Mitgliedstaaten für das letzte 
Geschäftsjahr, das vom 1. Juli 2023 bis 
zum 30. Juni 2024 läuft, einen 
abschließenden Durchführungsbericht für 
das operationelle Programm oder den 
letzten jährlichen Durchführungsbericht für 
das aus dem EMFF unterstützte 
operationelle Programm ein.

(1) Zusätzlich zu den in Artikel 138 
genannten Dokumenten reichen die 
Mitgliedstaaten für das letzte 
Geschäftsjahr, das vom 1. Juli 2024 bis 
zum 30. Juni 2025 läuft, einen 
abschließenden Durchführungsbericht für 
das operationelle Programm oder den 
letzten jährlichen Durchführungsbericht für 
das aus dem EMFF unterstützte 
operationelle Programm ein.

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1303-
20230301#tocId198)

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU) Nr. 223/2014
Artikel 45 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die von der Kommission 2025 als 
Zwischenzahlungen erstatteten Beträge 
belaufen sich auf höchstens 1 % der 
Gesamtmittelausstattung des betreffenden 
Programms. Beträge, die 2025 von der 
Kommission über diesen Prozentsatz 

Die von der Kommission 2025 als 
Zwischenzahlungen erstatteten Beträge 
belaufen sich auf höchstens 15 % der 
Gesamtmittelausstattung des betreffenden 
Programms. Beträge, die 2025 von der 
Kommission über diesen Prozentsatz 
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hinaus zu zahlen wären, werden nicht 
gezahlt, sondern ausschließlich für die 
Verrechnung von Vorfinanzierungen beim 
Abschluss verwendet.“

hinaus zu zahlen wären, werden nicht 
gezahlt, sondern ausschließlich für die 
Verrechnung von Vorfinanzierungen beim 
Abschluss verwendet.“
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